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dem Ergebnis, daß ungesetzlich erlangte Geständnisse 
und Beweise „zu begrenzten Zielen“ doch verwendet wer
den dürfen.23

Viertens machte das Oberste Gericht nicht unerheb
liche Zugeständnisse an den Rassismus, so beispielsweise, 
als es im Jahre 1976 im Fall Washington gegen Davis be
stimmte, daß eine Diskriminierung von Afroamerikanern 
nur dann gegeben ist, wenn ein „rassistischer Vorsatz“ 
seitens der Behörden vorliegt.24 Auch in weiteren Ent
scheidungen „bemühte sich das Gericht augenscheinlich, 
seine Regeln in bezug auf Diskriminierungsfälle verträg
licher zu machen“.25

In den siebziger Jahren kam das Oberste Gericht je
doch auch zu einer Reihe von Entscheidungen, die auf 
die entschiedene Mißbilligung der konservativen Kreise 
stießen.

Unter dem Druck der öffentlichen Meinung wandte es 
sich in der Watergate-Affäre gegen bestimmte Praktiken 
der Ausweitung der Präsidialgewalt. In der Entscheidung 
United States gegen Nixon, in der es um die Herausgabe 
der Tonbandaufzeichnungen Nixons und die Vernehmung 
seiner engsten Mitarbeiter ging, sprach es sich am 24. Juli 
1974 gegen eine uferlose Ausdehnung des Anspruchs des 
Präsidenten aus, er und seine Mitarbeiter unterlägen 
nicht der Zuständigkeit der Gerichte (sog. executive pri
vilege), und bestand auf einer Übergabe der Tonbänder 
an das Watergate-Komitee des Senats bzw. an den An
klagevertreter im Watergate-Prozeß.26

Heftige Opposition konservativer Kreise rief insbeson
dere die Entscheidung im Fall Roe gegen Wade hervor, in 
der das Oberste Gericht mit sieben gegen zwei Richter
stimmen ein verfassungsmäßiges Recht auf Schwanger
schaftsunterbrechung anerkannte und alle dem entgegen
stehenden gesetzlichen Bestimmungen in den Einzelstaa
ten für nichtig erklärte.27

Schließlich ist hervorzuheben, daß das Oberste Gericht 
in den siebziger Jahren auch Entscheidungen gegen die 
Rassendiskriminierung fällte, so im Fall United Steel
workers of America gegen Weber. Hier wurde die Klage 
gegen ein Abkommen zwischen der Stahlarbeitergewerk
schaft und einem Betrieb, in dem u. a. die gleichberech
tigte Behandlung von Bewerbern unterschiedlicher Ras
senzugehörigkeit bei der Vergabe von Ausbildungsstellen 
festgelegt worden war, zurückgewiesen.28

Pläne der Reagan-Administration
zur Disziplinierung des Obersten Gerichts

Die mit der Reagan-Administration verbundenen konser
vativen Kräfte sehen es als eine wichtige Aufgabe an, 
das Oberste Gericht als einen eigenständigen, gelegentlich 
liberalem Verfassungsverständnis zuneigenden und folg
lich ihrer reaktionären Politik entgegenstehenden Faktor 
im politischen System der USA auszuschalten. Das Vor
haben, dem Gericht auf dem Wege der personellen Neu
besetzung ein konservatives Profil zu geben, ist dabei nur 
ein Moment. Es ordnet sich in einen ganzen Komplex von 
Maßnahmen und Aktivitäten zur Disziplinierung des Ge
richts ein.

Erstens ist seit dem Amtsantritt Reagans eine Kam
pagne im Gange, die dem Obersten Gericht das Recht ab
spricht, Entscheidungen zu Grundfragen der Politik zu 
treffen und dabei als Hüter und Interpret der Verfassung 
aufzutreten. Die entsprechenden Erklärungen sind darauf 
gerichtet zu verhindern, daß liberale Vorstellungen Ein
gang in die Rechtsprechung des Obersten Gerichts fin
den. In einer programmatischen Rede erklärte der Gene
ralstaatsanwalt der USA, William F. Smith, angesichts 
der Aufwärtsbewegung des Konservatismus mit den 
Wahlen von 1980 sei es nunmehr die geeignete Zeit, die 
Gerichte dahin zu bringen, ihren „Aktivismus“ zu redu
zieren. Unzufrieden darüber, daß die Gerichte nicht be
dingungslos der Politik der Reagan-Administration fol
gen, beschuldigte er die Richter, „ihre eigenen politischen 
Vorstellungen an die Stelle der Entscheidungen von der

Öffentlichkeit gewählter Abgeordneter zu setzen“. Smith 
forderte unumwunden von den Gerichten und insbeson
dere vom Obersten Gericht „eine entschiedenere Ehr
erbietung“ gegenüber den parlamentarischen Institutio
nen.29

Zweitens geht es der Reagan-Administration darum, 
eine grundlegende Abkehr des Obersten Gerichts von je
nen liberalen Positionen der vergangenen Jahrzehnte 
herbeizuführen, die die Konservativen vehement mißbil
ligen. Dabei handelt es sich zum einen um eine Reihe 
ganz konkreter Entscheidungen, insbesondere zur. Über
windung der Rassendiskriminierung an den Schulen, zum 
Recht auf Schwangerschaftsunterbrechung und zum Ver
bot obligatorischer Morgengebete an den Schulen.30 Zum 
anderen richtet sich die Kritik der Konservativen prinzi
piell gegen das Grundrechtsverständnis des Obersten Ge
richts, gegen „die Vermehrung der impliziten Verfas
sungsrechte“31, d. h. solcher Rechte, die nicht ausdrücklich 
in der Verfassung verankert sind.

Drittens sucht die Reagan-Administration nach We
gen, um die Aktionsfähigkeit des Gerichts einzugrenzen. 
Sie will sich dabei auch der in der Geschichte der USA 
bisher zweimal angewandten Methode bedienen, einige 
Entscheidungen des Obersten Gerichts durch Ergänzungen 
der Verfassung außer Kraft zu setzen. Dies betrifft die 
Entscheidungen des Obersten Gerichts- über das Verbot 
obligatorischer morgendlicher Schulgebete32 über den 
Einsatz von Schulbussen zur Überwindung der Rassen
diskriminierung an den Schulen (school busing) und über 
das Recht auf Schwangerschaftsunterbrechung.33 Anfang 
Mai 1982 kündigte Reagan bereits einen entsprechenden 
verfassungsändernden Gesetzentwurf zur Frage der Schul
gebete an.34

Im übrigen wird auch erwogen, im Kongreß ein Ge
setz einzubringen, das der Berufung der Richter auf Le
benszeit ein Ende setzt und eine Berufung auf zehn oder 
fünfzehn Jahre mit der Möglichkeit der Wiederberufung 
vorsieht.35

Es bleibt abzuwarten, inwieweit all diesen gravieren
den Angriffen auf progressive Entscheidungen und auf 
die politische Eigenständigkeit des Obersten Gerichts Er
folg beschießen sein wird, denn „eine eindrucksvolle Tat
sache der Geschichte des Obersten Gerichts ist es, daß 
Präsidenten in dem Bemühen, ihre eigene Philosophie 
dem Gericht aufzuzwingen, kaum erfolgreich gewesen 
sind“ ,38 1 11
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